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Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

erscheint als Beilage zum Kreisanzeiger für den Landkreis Elbe-Elster

Veröffentlichung der in der 11. Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses am 21.09.2010 
gefassten Beschlüsse bzw. des wesentlichen 
Inhalts der gefassten Beschlüsse
A) in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse
Beschluss Nr. 310/2010-1 Kooperation Jugendhilfe - Schule 
bei Kindeswohlgefährdung
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, in Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Jugendhilfe gemäß § 81 SGB VIII (Zusam-
menarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen) 
eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Umset-
zung des Kinderschutzes in Schulen im Landkreis Elbe-Elster zu 
bilden und beauftragt damit die Verwaltung des Jugendamtes.

Beschluss Nr. 311/2010 Anerkennung von Trägern der freien 
Jugendhilfe
hier: Verlängerung der Anerkennung der Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung e. V.
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Verlängerung der An-
erkennung als Träger der freien Jugendhilfe für den Verein „Le-
benshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V.“ gem. 
§ 75 SGB VIII und der Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster 
über die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe vom 
7. Juli 1999.
Die Anerkennung wird gem. Punkt 4.1 der Richtlinie auf drei Jah-
re befristet.

________________________________________________________

Landkreis Elbe-Elster
Kreiswahlleiter

Der auf dem Wahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands - SPD - im Wahlkreis I gewählte Kreistagsabge-
ordnete, Herr Christian Timm, hat mit Ablauf des Monats Sep-
tember wegen Aufgabe seines ständigen Wohnsitzes im Land-
kreis Elbe-Elster auf seinen Sitz im Kreistag verzichtet. Gemäß 
§ 60 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - Bbg-
KWahlG) i. V. m. § 80 der Brandenburgischen Kommunalwahl-
verordnung (BbgKWahlV) geht dieser Sitz mit Wirkung vom 
1. Oktober 2010 auf Herrn Dr. Waldemar Nehring, Berliner Str. 
41b, 04916 Herzberg (Elster) über. Herr Dr. Nehring hat den Sitz 
angenommen.

Herzberg (Elster), 23. September 2010

Dirk Gebhard
Kreiswahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung eines  
Antrages des Trink- und Abwasserzweck- 
verbandes Crinitz und Umgebung
auf Bescheinigung des Bestehens von beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeiten an Grundstücken in der Gemar-
kung Babben, Fluren 1, 3 und 4, diverse Flurstücke, für eine 
Trinkwasserversorgungsleitung
Gemäß § 9 Abs. 4 Satz 2 des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBL. I, S. 2182 ff) in der jetzt gül-
tigen Fassung, i. V. m. § 7 Abs. 1 der Sachenrechts - Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBL. I, 
S. 3900), gibt der Landkreis Elbe-Elster, Amt für Bauaufsicht, 
Umwelt und Denkmalschutz, untere Wasserbehörde, öffentlich 
bekannt, dass der Trink- und Abwasserzweckverband Crinitz 
und Umgebung eine Bescheinigung über das Bestehen von be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeiten an den o.g. Grundstü-
cken beantragt hat (Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung). 
Die in dem Antrag aufgeführten Grundstücke werden von dem 
Versorgungsunternehmen durch den Besitz und Betrieb sowie 
die Unterhaltung und Erneuerung bereits vor dem 03.10.1990 
bestehender Trinkwasserversorgungsleitung für die Gemeinde 
Babben einschließlich den dazu gehörenden Schutzstreifen in 
Anspruch genommen. 
Der Antrag, einschließlich der Flurkartenauszüge, kann im o. g. 
Amt, untere Wasserbehörde, Nordpromenade 4 a, 04916 Herz-
berg, Zimmer 420 / 421, innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für den Land-
kreis Elbe-Elster während der folgenden Dienstzeiten eingese-
hen werden. 
Montag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 16.30 Uhr 
Mittwoch 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13 00 Uhr - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr
Während der Auslegungsfrist haben die Grundstückseigentümer 
Gelegenheit, von dem Inhalt des Antrags Kenntnis zu nehmen 
und Einwendungen durch einen Widerspruch vorzubringen. Der 
Widerspruch ist innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landkreis Elbe-Elster, untere Wasserbehörde, Nordprome-
nade 4 a, 04916 Herzberg, einzulegen. Die untere Wasserbehör-
de erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach 
Ablauf der Frist.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 GBBerG i. V. m. § 1 SachenR-DV ist durch Gesetz 
eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit an Grundstücken 
entstanden, die am 03.10.1990 zum Betrieb einer wasserwirt-
schaftlichen Anlage (hier für die öffentliche Wasserversorgung) 
in Anspruch genommen wurden. 
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Alle nach dem 03.10.1990 eingetretenen Veränderungen müssen 
in einem zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsun-
ternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden. 
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz entstanden ist, 
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein 
Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird. 
Der Widerspruch kann demzufolge nur darauf gerichtet sein, 
dass die dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist oder das 
Grundstück in anderer Weise, als von dem Unternehmen darge-
stellt, betroffen wird. 
Christian Jaschinski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung eines  
Antrages des Trink- und Abwasserzweck-
verbandes Crinitz und Umgebung
auf Bescheinigung des Bestehens von beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeiten an Grundstücken in der Gemar-
kung Gahro, Flur 1, diverse Flurstücke, für eine Trinkwasser-
versorgungsleitung
Gemäß § 9 Abs. 4 Satz 2 des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBL. I, S. 2182 ff) in der jetzt gül-
tigen Fassung, i. V. m. § 7 Abs. 1 der Sachenrechts - Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBL. I, 
S. 3900), gibt der Landkreis Elbe-Elster, Amt für Bauaufsicht, 
Umwelt und Denkmalschutz, untere Wasserbehörde, öffentlich 
bekannt, dass der Trink- und Abwasserzweckverband Crinitz 
und Umgebung eine Bescheinigung über das Bestehen von be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeiten an den o. g. Grundstü-
cken beantragt hat (Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung). 
Die in dem Antrag aufgeführten Grundstücke werden von dem 
Versorgungsunternehmen durch den Besitz und Betrieb sowie 
die Unterhaltung und Erneuerung bereits vor dem 03.10.1990 
bestehender Trinkwasserversorgungsleitung - Trinkwasserver-
sorgungsleitung Siedlung Gahroer Pechhütte - einschließlich 
den dazu gehörenden Schutzstreifen in Anspruch genommen. 
Der Antrag, einschließlich der Flurkartenauszüge, kann im o. g. 
Amt, untere Wasserbehörde, Nordpromenade 4 a, 04916 Herz-
berg, Zimmer 420/421, innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für den Land-
kreis Elbe-Elster während der folgenden Dienstzeiten eingese-
hen werden. 
Montag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 16.30 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13 00 Uhr - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr
Während der Auslegungsfrist haben die Grundstückseigentü-
mer Gelegenheit, von dem Inhalt des Antrags Kenntnis zu neh-
men und Einwendungen durch einen Widerspruch vorzubringen. 
Der Widerspruch ist innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landkreis Elbe-Elster, untere Wasserbehörde, Nordprome-
nade 4 a, 04916 Herzberg, einzulegen.
Die untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf der Frist.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 GBBerG i. V. m. § 1 SachenR-DV ist durch Gesetz 
eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit an Grundstücken 
entstanden, die am 03.10.1990 zum Betrieb einer wasserwirt-
schaftlichen Anlage (hier für die öffentliche Wasserversorgung) 
in Anspruch genommen wurden. Alle nach dem 03.10.1990 
eingetretenen Veränderungen müssen in einem zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und 
dem Grundstückseigentümer geklärt werden. Dadurch, dass 
die Dienstbarkeit durch Gesetz entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis 
mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird. 

Der Widerspruch kann demzufolge nur darauf gerichtet sein, 
dass die dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist oder das 
Grundstück in anderer Weise, als von dem Unternehmen darge-
stellt, betroffen wird. 
Christian Jaschinski
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung eines  
Antrages des Wasser- und Abwasser- 
verbandes Elsterwerda
auf Bescheinigung des Bestehens von beschränkten persön-
lichen Dienstbarkeiten an Grundstücken in 04924 Thalberg, 
Gemarkung Thalberg Flur 1 und 2, diverse Grundstücke für 
die Trinkwasserzuführungsleitung Ortsnetz Thalberg.
Gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBL. I, S. 2182 ff) in der jetzt gül-
tigen Fassung, i. V. m. § 7 Abs. 1 der Sachenrechts - Durch-
führungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBL. I, 
S. 3900), gibt der Landkreis Elbe-Elster, Amt für Bauaufsicht, 
Umwelt und Denkmalschutz, Untere Wasserbehörde, öffentlich 
bekannt, dass der Wasser- und Abwasserverband Elsterwerda 
mit Sitz in Elsterwerda eine Bescheinigung über das Bestehen 
von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten an den o. g. 
Grundstücken beantragt hat (Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung). Die im Antrag aufgeführten Grundstücke werden 
von dem Versorgungsunternehmen durch den Besitz und Be-
trieb sowie die Unterhaltung und Erneuerung der bereits vor 
dem 03.10.1990 bestehenden Trinkwasserzuführungsleitung 
Ortsnetz Thalberg in der Gemarkung Thalberg Flur 1 und 2, 
diverse Grundstücke, mit den dazu gehörenden Anlagen und 
Schutzstreifen in Anspruch genommen. 
Der Antrag, einschließlich der Flurkartenauszüge, kann im o. g. 
Amt, Untere Wasserbehörde, Nordpromenade 4 a, 04916 Herz-
berg, Zimmer 420 / 421, innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für den Land-
kreis Elbe-Elster während der folgenden Dienstzeiten eingese-
hen werden.
Montag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 16.30 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 11.30 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr
Während der Auslegungsfrist haben die Grundstückseigentü-
mer Gelegenheit, von dem Inhalt des Antrages Kenntnis zu neh-
men und Einwendungen durch einen Widerspruch vorzubringen. 
Der Widerspruch ist innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landkreis Elbe-Elster, Der Landrat, Untere Wasserbehör-
de, Nordpromenade 4a, 04916 Herzberg, einzulegen. Falls die 
Frist durch eine von Ihnen beauftragte Person versäumt werden 
sollte, so ist dieses Verschulden Ihnen zuzurechnen.
Die Untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung nach Ablauf der Frist.
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 GBBerG i. V. m. § 1 SachenR-DV ist durch Gesetz 
eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit an Grundstücken 
entstanden, die am 03.10.1990 zum Betrieb einer wasserwirt-
schaftlichen Anlage (hier für die öffentliche Wasserversorgung) 
in Anspruch genommen wurden. Alle nach dem 03.10.1990 
eingetretenen Veränderungen müssen in einem zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und 
dem Grundstückseigentümer geklärt werden. Dadurch, dass 
die Dienstbarkeit durch Gesetz entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis 
mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird. Der Widerspruch 
kann demzufolge nur darauf gerichtet sein, dass die dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist oder das Grundstück in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen wird. 
Christian Jaschinski
Landrat
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Wichtige Rufnummern der Kreisverwaltung

Telefonzentrale
Tel.: 03535 460
Fax: 03535 3133

Landrat
Landrat - Herr Jaschinski, Christian
Tel.: 03535 46-2645
Fax: 03535 46-2662

Büro Landrat (Kreistagsangelegenhei-
ten, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling)
persönlicher Referent - 
Herr Meuschel, Benjamin
Tel.: 03535 46-2636
Fax: 03535 46-1309

Dezernat I - Finanzen, Personal und 
Service
Erster Beigeordneter, Dezernent und 
Kämmerer - Herr Hans, Peter
Tel.: 03535 46-1200
Fax: 03535 46-2608

Dezernat II - Recht, 
Ordnung und Sicherheit
Dezernent - Herr Dr. Haase, Erhard
Tel.: 03535 46-1250
Fax: 03535 46-1311

Dezernat III - Bildung, Jugend, Kultur, 
Gesundheit und Soziales
Komm. Dezernent - Herr Hans, Peter
Tel.: 03535 46-3000
Fax: 03535 46-3153

Dezernat IV - Kreisentwicklung
Dezernent - Herr Stroisch, Eberhard
Tel.: 03535 46-2000
Fax: 03535 46-2603

Amt 11 - Amt für Personal, Organisation 
und IT-Service
Amtsleiterin - Frau Noack, Katrin
Tel.: 03535 46-1210
Fax: 03535 46-1326

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
Amtsleiter - Herr Voigt, Steffen
Tel.: 03535 46-1325
Fax: 03535 46-1338

Amt 16 - Gebäudemanagement
Amtsleiter - Herr Scherff, Ciro
Tel.: 03535 46-2643
Fax: 03535 46-2634

Amt 20 - Finanzverwaltungsamt und 
Kreiskasse
Amtsleiterin - Frau Duwe, Marion
Tel.: 03535 46-1233
Fax: 03535 46-1214

Amt 30 - Rechtsamt
Amtsleiter - Herr Gebhard, Dirk
Tel.: 03535 46-1279
Fax: 03535 46-1283

Amt 32 - Ordnungsamt
Amtsleiter - Herr Sehring, Reiner
Tel.: 03535 46-4450
Fax: 03535 46-4448

Amt 36 - Straßenverkehrsamt
Amtsleiter - Herr Wagenmann, Stefan
Tel.: 035341 97-7610
Fax: 035341 97-7612

Amt 39 - Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt
Amtstierarzt - Herr DVM Freudenberg, 
Dieter
Tel.: 03535 46-2680
Fax: 03535 46-2687

Amt 40 - Schulverwaltungs- 
und Sportamt
Amtsleiterin - Frau Eilitz, Marlis
Tel.: 03535 46-3524
Fax: 03535 46-3530

Bildungsbüro - 
Frau Hähnlein, Andrea
Tel.: 03535 46-3501
Fax: 03535 46-3530

Amt 41 - Kulturamt
Amtsleiter - Herr Pöschl, Andreas
Tel.: 03535 46-5100
Fax: 03535 46-5102

Amt 50 - Sozialamt
Amtsleiterin - Frau Erves, Elisabeth
Tel.: 03535 46-3146
Fax: 03535 46-3126

Amt 51 - Jugendamt
Amtsleiter - Herr Scheithauer, Jens
Tel.: 03535 46-3543
Fax: 03535 46-3156

Amt 53 - Gesundheitsamt
Amtsleiterin (Amtsärztin) - Frau Dr. Voigt, 
Anne-Katrin
Tel.: 03535 46-3100
Fax: 03535 46-3122

Amt 61 - Amt für Kreisentwicklung und 
Landwirtschaft
Amtsleiter - Herr Schneller, Matthias
Tel.: 03535 46-1213
Fax: 03535 46-2604

Amt 62 - Kataster- und Vermessungs-
amt
Amtsleiter - Herr Hindorf, Ulf
Tel.: 03535 46-2701
Fax: 03535 46-2730

Gutachterausschuss
für Grundstückswerte
Vorsitzender - Herr Hindorf, Ulf
Tel.: 03535 46-2701
Fax: 03535 46-2730

Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses
Geschäftsstellenleiterin -
Frau Müller, Ursula
Tel.: 03535 46-2706
Fax: 03535 46-2730

Amt 63 - Amt für Bauaufsicht, Umwelt 
und Denkmalschutz
Amtsleiter - Herr George, Frank
Tel.: 03535 46-2655
Fax: 03535 46-2657

Gleichstellungsbeauftragte -
Frau Miething, Ute
Tel. und Fax: 03535 46-1274

Integrationsbeauftragter -
Herr Brückner, Jürgen
Tel.: 03535 46-1292
Fax: 03535 46-1242

Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauf-
tragte - Frau Süptitz, Yvonne
Tel.: 03535 46-2651
Fax: 03535 46-2514

Antikorruptionsbeauftragter -
Herr Voigt, Steffen
Tel.: 03535 46-1325
Fax: 03535 46-1338

Kreisbrandmeister -
Herr Schmidt, Bodo
Tel.: 0171 8364220
Fax: 03535 46-4448

Kreisarchiv
Archivarin - Frau Großpietsch, Kerstin
Tel.: 03535 46-2694
Fax: 03535 3133

Kreismusikschule „Gebrüder Graun“
Leiter - Herr Fritsche, Siegfried
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5200
Fax: 03535 46-5202 

Kreisvolkshochschule
Leiter - Herr Brasse, Martin
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5300
Fax: 03535 46-5303 

Kreismedienzentrum
Leiterin - Frau Ballnat, Marion
Anhalter Straße 7
04916 Herzberg
Tel.: 03535 46-5400
Fax.: 03535 46-5402


